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Verordnung

vom 14. Oktober 2002

zur Änderung des Reglements über die Ausübung der
Patentfischerei in den Jahren 2001, 2002 und 2003

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Bundesverordnung vom 8. November 2000 zur Änderung der
Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei;

in Erwägung:
Das Bundesrecht verbietet die Verwendung von lebenden Köderfischen ab
dem 1. Januar 2003. Die Kantone dürfen jedoch die Verwendung von einhei-
mischen lebenden Köderfischen für den Fang von Raubfischen in Gewässern
oder Teilen von Gewässern zulassen, in denen Raubfische kaum anders gefan-
gen werden können. Die kantonale Gesetzgebung verbietet die Verwendung
von lebenden Köderfischen bereits jetzt in allen Gewässern mit Ausnahme der
Seen. Sie muss deshalb an das neue Bundesrecht angepasst werden.

Auf Antrag der Direktion des Innern und der Landwirtschaft,

beschliesst:

Art. 1
Das Reglement vom 26. September 2000 über die Ausübung der Patentfische-
rei in den Jahren 2001, 2002 und 2003 (SGF 923.12) wird wie folgt geändert:

Art. 23 Abs. 1 Bst. g und h
[1 Zur Ausübung der Fischerei ist es verboten:]
g) in den Wasserläufen sowie im Pérolles-, im Montsalvens- und im

Lessoc-See lebende Fische als Köderfische zu verwenden;
h) im Broyekanal, im Schiffenensee, im Greyerzersee, im Lussy-See

und im Schwarzsee den als Köder verwendeten lebenden Fisch
anders als am Oberkiefer zu befestigen.

Inkrafttreten:

01.01.2003
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Art. 28 Artikelüberschrift
Köder
a) Allgemeines

Art. 28a (neu) b) Lebende Köderfische
1 Lebende Köderfische dürfen nur verwendet werden:
a) mit einer Schweb-, Senk- oder Setzangel und
b) vom Ufer oder einem nicht absichtlich getriebenen Wasserfahrzeug

aus.
2 Im Schiffenen- und im Greyerzersee ist die Verwendung von leben-
den Köderfischen ab Beginn der Fangzeit für Hecht und Zander bis
zum 30. November jedes Jahres gestattet. 
3 Im Schwarzsee und im Lussy-See ist die Verwendung von lebenden
Köderfischen ab Beginn der Fangzeit für den Hecht bis zum 30. No-
vember jedes Jahres gestattet. 
4 Im Broyekanal ist die Verwendung von lebenden Köderfischen das
ganze Jahr gestattet. 

Art. 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Der Präsident: Der Kanzler:
P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER


